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Erscheinungstermin:
Dienstag, 10. September 2019

 
15. August – Feiertag 
 

Der 15. August (Mariä Himmelfahrt) ist im VG-Bereich 
ein gesetzlicher Feiertag. 
 

Bitte beachten Sie die Feiertagsregelungen. 
 

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Bebauungsplan „Heßdorf Süd“ mit inte-
griertem Grünordnungsplan - Bekannt-
machung über den Erlass des Bebau-
ungsplans 
 

Der Gemeinderat Heßdorf hat in seiner Sitzung vom 
25.06.2019 den o. g. Bebauungsplan mit integrierter 
Grünordnung als Satzung beschlossen. Wesentliches 
Ziel der Planung ist es, bisher landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen einer Wohnnutzung bzw. Mischnut-
zung zugänglich zu machen. 
 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans 
umfasst insgesamt (einschließlich der Ausgleichsflä-
chen) mit einer Fläche von ca. 7,4 ha die Grundstücke 
Flst.-Nrn. 476, 476/2 der Gemarkung Hesselberg, die 
Grundstücke Flst.-Nrn. 61, 560, 590, 589, 588, 587, 
586, 585, 584, 583, 582, 581, 580, 579, 579/8 und 
579/5 sowie Teilflächen der Grundstücke Flst.-Nr. 55, 
56, 58, 559, 570/12, 621/5 sowie 1353 und 1352 alle 
Gemarkung Heßdorf und ergibt sich aus den Lage-
plänen, die Bestandteil dieser Bekanntmachung sind. 
Von den genannten Grundstücken entfallen auf den 
naturschutzrechtlichen Ausgleich von Eingriffen in 
Natur und Landschaft die Grundstücke Flst.-Nrn. 476, 
476/2 der Gemarkung Hesselberg, die Grundstücke 
Flst.-Nrn. 1353 und 1352 der Gemarkung Heßdorf 
sowie Teilflächen der Grundstücke Flst.-Nrn. 56 und 
61 der Gemarkung Heßdorf mit einer Fläche von ins-
gesamt ca. 2,6 ha 
 

Die rechtsgültige Fassung des Bebauungsplans mit 
integrierter Grünordnung in der Fassung vom 
25.06.2019 wird einschließlich der Begründung mit 
Umweltbericht und der zusammenfassenden Erklä-
rung nach § 10 a Abs. 1 BauGB über die Art und Wei-
se, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Be-
bauungsplan berücksichtigt wurden, und über die 
Gründe, aus denen der Plan nach Abwägung mit den 
geprüften in Betracht kommenden anderweitigen Pla-
nungsmöglichkeiten gewählt wurde, vom Tag der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an in der 
Geschäftsstelle der VG Heßdorf (Hannberger Str. 5, 
91093 Heßdorf, Zimmer Nr. 02) während der allge-
meinen Dienstzeiten (s.u.) zu jedermanns Einsicht-
nahme öffentlich ausgelegt. Auf Verlangen wird über 
den Inhalt des Bebauungsplans Auskunft gegeben. 
Zusätzlich ist der in Kraft getretene Bebauungsplan ab 
dem Tag der Bekanntmachung auf der Internetseite 
der Gemeinde Heßdorf www.hessdorf.de einsehbar. 
 

Allgemeine Dienstzeiten: 
Montag bis Freitag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Donnerstag: 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 

Hinweis gemäß § 44 BauGB: 
Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 
und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. 
 

Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach 
den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
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Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruchs herbeigeführt wird. 
 

Hinweis gemäß § 215 BauGB: 
 

Unbeachtlich werden 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung des vorstehenden Bebauungsplans schrift-
lich gegenüber der Gemeinde Heßdorf unter Darle-
gung des die Verletzung oder den Mangel begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 
2a BauGB beachtlich sind. 

 

 
 
Lageplan des räumlichen Geltungsbereiches des Be-
bauungsplans o. M., 
(Kartengrundlage Geobasisdaten © Bayerische Ver-
messungsverwaltung 2018) 
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Lageplan des räumlichen Geltungsbereiches der Aus-
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Heßdorf, 10.08.2019 
Rehder, 1. Bürgermeister 



Bekanntmachung 
Stadt-Umland-Bahn 

Nürnberg-Erlangen-Herzogenaurach 
 

Einleitung eines Raumordnungsverfahrens 
Öffentliche Auslegung der Verfahrensunterlagen 

 

Der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn, den die Städ-
te Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach gegrün-
det haben, will einen schienengebundenen Nahver-
kehr vom Norden Nürnbergs über erlangen nach Her-
zogenaurach realisieren. Als Ergebnis der Vorunter-
suchungen soll hierzu die Nürnberger Straßenbahnli-
nie 4 verlängert werden. 
 

Die Gesamtlänge der vom Zweckverband definierten 
Vorzugsvariante beträgt 25 km. In Teilabschnitten gibt 
es alternative Verläufe. Diese Abschnitte unterschei-
den sich v. a. im Abschnitt der Regnitzquerung zwi-
schen Erlangen und Büchenbach, außerdem jeweils 
innerhalb von Tennenlohe, im Bereich des Sie-
menscampus in Erlangen und in Herzogenaurach.  
 

Das Verkehrsvorhaben ist eine erheblich überörtlich 
raumbedeutsame Maßnahme im Sinne von Art. 24 
Abs. 1 Bayerisches Landesplanungsgesetz 
(BayLplG). Deshalb ist ein Raumordnungsverfahren 
durchzuführen. Im Raumordnungsverfahren sind die 
raumbedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens 
unter überörtlichen Gesichtspunkten, einschließlich 
der überörtlich raumbedeutsamen Belange des Um-
weltschutzes zu prüfen; insbesondere werden die 
Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raum-
ordnung und die Abstimmung mit anderen raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen geprüft. Das 
Ergebnis eines Raumordnungsverfahrens wird als 
landesplanerische Beurteilung bezeichnet. Dieser 
landesplanerischen Beurteilung kommt für sich alleine 
keine unmittelbare Rechtswirkung im Hinblick auf die 
Zulässigkeit der betreffenden Planung zu. Ihr Ergeb-
nis fließt jedoch in nachfolgende Verwaltungsakte ein 
(Planfeststellungsverfahren, Baugenehmigungen 
etc.). 
 

Nähere Angaben zum Vorhaben, u. a. zur Trassen-
wahl, zu den Trassenvarianten, zur technischen Aus-
führung und zu den vom Projektträger erwarteten 
Auswirkungen auf die Umwelt sind den Verfahrensun-
terlagen zu entnehmen. Diese finden Sie auf der 
Internetseite 
www.regierung.mittelfranken.bayern.de unter „Ak-
tuelle Themen“. 
 

Die Verfahrensunterlagen liegen im Zeitraum vom  
 

10.08.2019 bis 09.09.2019 
 

zur Einsichtnahme in der Verwaltungsgemeinschaft 
Heßdorf, Zimmer Nr. 2, Hannberger Str. 5, 91093 
Heßdorf aus. Wir weisen darauf hin, dass Äußerun-
gen bis spätestens eine Woche nach Beendigung der 
Auslegungsfrist bei der Verwaltungsgemeinschaft 

Heßdorf, Hannberger Str. 5 in 91093 Heßdorf oder bei 
der Regierung von Mittelfranken, Postfach 606, 91511 
Ansbach, schriftlich oder elektronisch abgegeben 
werden können. Rechtsansprüche werden durch die 
Beteiligung der Öffentlichkeit nicht begründet; die 
Verfolgung von Rechten im nachfolgenden Zulas-
sungsverfahren bleibt unberührt (Art. 25 Abs. 5 Satz 5 
BayLplG). 

Verordnung des Landratsamtes Erlangen-
Höchstadt über das Überschwemmungsgebiet an 
der Seebach, Gewässer II. Ordnung, auf dem Ge-
biet der Gemeinde Möhrendorfund der Gemeinde 
Heßdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt von 
Flusskilometer 0,000bis 4,480 und Flusskilometer 
7,480 bis 8,600 vom 01.07.2019 
 
Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt erlässt auf 
Grund von § 76 Abs. 2 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl I S. 2585), 
zuletzt geändert durch Art. 2des Gesetzes vom 
04.12.2018 (BGBl I S. 2254)in Verbindung mit Art. 
46 Abs. 3, Art. 63 und Art. 73 des Bayerischen 
Wassergesetzes (BayWG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. Februar 2010 (GVBl. S. 66, 
130, BayRS 753-1-U) geändert durch § 1 Abs. 324 
der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 
98)folgende 
 

Verordnung 
§ 1 

Allgemeines, Zweck 
(1) 1In den Gemeinden Möhrendorf und Heßdorf wird 
das in § 2 näher beschriebene Überschwemmungs-
gebiet festgesetzt. ²Für dieses Gebiet werden die 
folgenden Regelungen erlassen. 
(2) 1Die Festsetzung dient der Darstellung einer kon-
kreten, von Natur aus bestehenden Hochwasserge-
fahr in dem betroffenen Bereich. ²Zudem werden 
Bestimmungen zur Vermeidung von Schäden und 
zum Schutz vor Hochwassergefahrengetroffen. 
 

§ 2 
Umfang des Überschwemmungsgebie-

tes/Kennzeichnung der HW-Linie 
(1) 1Die Grenzen des Überschwemmungsgebiets sind 
im Übersichtslageplan und den Detailkarten,K1-
K3eingetragen.2Für die genaue Grenzziehung sind 
die Detailkarten im Maßstab 1:2.500 maßgebend, die 
bei der Wasserrechtsbehörde des Landratsamt Erlan-
gen-Höchstadt, Dienststelle Höchstadt an der Aisch, 
Schlossberg 10, 91315 Höchstadt an der Aisch nie-
dergelegt sind; sie können dort während der Dienst-
stunden eingesehen werden. 3Die Karten sind Be-
standteil dieser Verordnung. 4Die genaue Grenze 
verläuft auf der jeweils gekennzeichneten Grund-
stücksgrenze oder, wenn die Grenze ein Grundstück 
schneidet, auf der dem Gewässer näheren Kante der 
gekennzeichneten Linie. 5Gänzlich im Überschwem-
mungsgebiet liegende Gebäude sowie solchen gleich-
gestellte Gebäude, die teilweise im Überschwem-
mungsgebiet liegen, sind in der Detailkarte farblich 
hervorgehoben. 
(2) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeich-
nungen der im Überschwemmungsgebiet gelegenen 
Grundstücke berühren die festgesetzten Grenzen des 
Überschwemmungsgebiets nicht. 
 

§ 3 
Bauleitplanung, Errichten und Erweiterung baulicher 

Anlagen 
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Bauleitplanung, Errichten und Erweiterung baulicher 

Anlagen 
(1) Für die Ausweisung von neuen Baugebieten und 
die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen gilt 
§ 78 Abs. 1 bis 5WHG. 
(2) Ein hochwasserangepasstes Errichten von Ge-
bäuden im Sinn des § 78 Abs. 5Satz 1 Nr. 1 Buchsta-
be d) WHG ist gegeben, wenn nur Räume, die voll-
ständig über dem beim Bemessungshochwasser zu 
erwartenden Wasserstand (HW100-Linie) liegen, als 
Aufenthaltsräume genutzt werden und bautechnische 
Nachweise darüber vorgelegt werden, dass auch bei 
Hochwasser Auftriebs-und Rückstausicherheit sowie 
die Dichtheit und Funktionsfähigkeit, einschließlich der 
Entwässerung, gewährleistet sind; die Nachweise 
müssen von einem nach Art. 62 der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO) Berechtigten erstellt werden. 
 

§ 4 
Sonstige Vorhaben 

(1) Für sonstige Vorhaben nach § 78aAbs. 1 Satz 1 
Nrn. 1bis 8WHGgilt § 78aAbs. 2WHG. 
(2) 1Die Zulassung nach § 78aAbs. ²WHG gilt als er-
teilt, wenn für das Vorhaben eine Anlagengenehmi-
gung nach Art. 20 BayWG erteilt wurde und dabei die 
Voraussetzungen des § 78aAbs. 2Satz 1 WHG ge-
prüft wurden. ²In der Anlagengenehmigung ist die 
Erteilung der Zulassung nach § 78aAbs. 2WHG aus-
zusprechen. 
 

§ 5 
Antragstellung 

1Mit dem Genehmigungsantrag nach § 78 Abs. 5WHG 
sind für bauliche Anlagen in entsprechender Anwen-
dung der für Bauvorlagen geltenden Bestimmungen 
der Bayerischen Bauordnung die zur Beurteilung er-
forderlichen und geeigneten Unterlagen vorzulegen. 
²Vorlagepflichten nach der Verordnung über Pläne 
und Beilagen in wasserrechtlichen Verfahren (WPBV) 
vom 13. März 2000 (GVBl S. 156, zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 20. Oktober2010GVBl S. 727) 
bleiben unberührt. 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

1Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Erlangen-
Höchstadt in Kraft.  
 

Höchstadt an der Aisch, den 01.07.2019 
Landratsamt Erlangen-Höchstadt 
Tritthart, Landrat 
 
Die Verordnung wurde samt ihren Anlagen auf der 
Homepage des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt 
(https://www.erlangen-
hoechstadt.de/aktuelles/bekanntmachungen/vollzug-
der-wassergesetze-verordnung-ueber-das-
ueberschwemmungsgebiet-an-der-seebach/) einge-
stellt. 
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  Verordnung des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt über das Überschwemmungs- 
  gebiet an der Seebach, Gewässer II. Ordnung, auf dem Gebiet der Gemeinde 
  Möhrendorf und der Gemeinde Heßdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt 
  von Flusskilometer 0,000 bis 4,480 und Flusskilometer 7,480 bis 8,600       
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Allgemeine Mitteilungen
 

Müll – Abfuhrtermine 
 
Altpapiersammlung und „Gelber Sack“ 
 

Heßdorf,  
 Mittwoch,  21.08.2019 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Dannberg, Hesselberg, Mittel-, Ober- und Untermem-
bach, Hannberg, Klebheim, Niederlindach, Röhrach 
 
 Donnerstag, 22.08.2019 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Großenseebach,  
 Montag, 26.08.2019 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

Restmüll-/Biotonne: 
 

Großenseebach, Hannberg, Niederlindach, Röhrach, 
Dannberg, Klebheim, Hesselberg 
 

 Samstag,  17.08.2019 
 Freitag, 30.08.2019 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Heßdorf, Unter-, Mittel- und Obermembach: 
 

 Montag, 12.08.2019 
 Montag, 26.08.2019 
 Montag, 09.09.2019 
 

 

Gartenabfälle 
 

Großenseebach, Am Hirtenberg 
 

 Freitag 06.09.2019, 14–15 Uhr 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Heßdorf, Landkreisbauhof 
 

 Donnerstag,  05.09.2019, 14-15 Uhr 
____________________________________________________________________________________________________________
_ 

Problemabfallsammlung 
 

Großenseebach, Sportheim FSV Großenseebach 
 

 Donnerstag 12.09.2019, 15–16 Uhr 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Heßdorf, Landkreisbauhof 
 

 Mittwoch,  18.09.2019, 17-18 Uhr 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Bitte alle Gefäße bis spätestens 6.00 Uhr bereitstellen. 
 

Die aktuellen Abfuhrtermine können Sie ebenfalls über das Internet 
unter: www.erlangen-hoechstadt.de (Fachbereich Abfallwirtschaft) 
abrufen. Nicht abgeholte oder nicht geleerte Gefäße melden Sie 
bitte dem Entsorger direkt unter 09131 – 796170. 
__________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Wichtige Rufnummern: 
 

Überfall/Unfall      110 
Feuer      112 
Notarzt, Rettungsdienst      112 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst            116 117 
Polizei             09132 / 78 09 0 
 

Stromversorgung E-ON Bayernwerk 
Störungsnummer  0941 / 2800 3366 
Technischer Kundendienst 0180 – 219 20 71 
Defekte Straßenlampen 09135 / 73739-39 
 

Wasserzweckverband,  0171 / 540 4187 
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Straßenreinigung und Grundstückspflege 
 

 

Bäume, Hecken, Büsche, Pflanzen verschönern ohne 
jeden Zweifel unser Ortsbild. Ein üppiger Pflanzenwuchs 
führt aber nicht selten dazu, dass die Sträucher und 
Äste weit in die Gehsteige und Verkehrswege hängen. 
Das führt nicht nur zu vereinzelten Beschwerden von 
Verkehrsteilnehmern, sondern kann im Ernstfall den 
Straßenverkehr durch Sichteinschränkungen so 
behindern, dass es gefährlich wird. Sollten dadurch 
Unfälle oder Beschädigung von Fahrzeugen verursacht 
oder gar Passanten verletzt werden, so haftet der 
Grundstückseigentümer für den entstandenen Schaden. 
 

Die VG weist deshalb darauf hin, dass überhängendes 
Astwerk, das in den Straßenbereich bzw. auf den 
Gehweg hinausragt, bis auf die Grundstücksgrenze 
zurück geschnitten werden muss.  
 

Es wird immer wieder festgestellt und auch durch 
Bürgerinnen und Bürger beklagt, dass einige 
Grundstücksbesitzer ihrer Pflicht zur Reinhaltung der 
öffentlichen Straßen und Gehwege nicht nachkommen. 
Die gemeindlichen Verordnungen regeln hier, dass die 
Straßen und Gehwege nicht nur regelmäßig zu kehren 
sind, sondern auch der Gras- und Unkrautbewuchs zu 
entfernen ist. Und dazu gehören an Gemeindestraßen 
auch die Straßenrinnen. 
 
Durch die Vernachlässigung der dauerhaften 
Reinigungspflicht entstehen an öffentlichen Straßen sehr 
häufig Schäden, die dann von der Allgemeinheit zu 
finanzieren sind. 
 
Die Eigentümer unbebauter Grundstücke werden 
ebenfalls gebeten, ihre Grundstücke regelmäßig zu 
pflegen. Es geht hier nicht um einen evtl. Vorzeigerasen, 
sondern um einen halbwegs gepflegten Eindruck, den 
unsere Ortsteile auf Einwohner und Besucher machen 
sollten. 
 

Wir bitten Sie deshalb: Schneiden Sie Bäume, Hecken, 
Büsche und mähen Sie auch Ihre unbebauten 
Grundstücke regelmäßig.  
 

Ungepflegte, verwilderte Flächen bieten ein 
erstklassiges Biotop für Müllablagerungen aller Art. Die 
Gemeinde behält sich vor, uneinsichtige 
Grundstückseigentümer direkt zu kontaktieren und 
Verstöße zu ahnden.  
Die Gemeinden werden in nächster Zeit von den 
Ahndungsvorschriften der Verordnungen Gebrauch 
machen. Es entspricht nämlich nicht dem 
Gleichheitsgrundsatz, dass verantwortungsbewusste 
Bürger ihren Verpflichtungen nachkommen, Anderen 
aber der Zustand der öffentlichen Straßen gleichgültig 
ist. 
Ein ordentliches Ortsbild liegt im Allgemeininteresse. 
 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und für Ihre Mitwirkung! 
 
 

Briefkästen und Hausnummern 
 
 

Es fallen immer wieder Häuser und Wohnungen auf, an 
denen weder am Gebäude die Hausnummer noch - an 
den Briefkästen - die Namen der Bewohner sichtbar 
angebracht sind. 

Die VG richtet daher an alle Hauseigentümer und Mieter 
den Appell, auf eine deutliche Kennzeichnung zu achten.  
Insbesondere bei Rettungseinsätzen (Feuerwehr, 
Rettungsdienst) kann eine eindeutige und schnelle 
Zuordnung des Anwesens unter Umständen helfen, 
Leben zu retten oder die Gesundheit zu schützen. 
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Pflanzen und Bäume im öffentlichen 
Raum 
 

Die enorme Hitze in den letzten Wochen macht auch 
den Pflanzen und Bäumen, welche auf öffentlichen 
Flächen stehen, schwer zu schaffen. Da es unserem 
Bauhof unmöglich ist, in allen Ortsteilen alle Pflanzen 
und Bäume regelmäßig zu gießen, wäre es schön, 
wenn sich Mitbürgerinnen und Mitbürger bereit 
erklären, z. B. beim Garten gießen, diese Pflanzen 
mitzugießen. So könnten Sie auch zu „Baumpaten“ 
von Pflanzen in Ihrer Nachbarschaft werden und 
tragen aktiv und ohne großen Aufwand zu einem 
schönen Ortsbild bei. 

 
Das Fundamt meldet: 
 

• Schlüssel am Band  FO: Hannberg 
• 3 versch. Geldbörsen, gefunden 12/2018 
• VW Autoschlüssel  FO: Hannberg 
Abzuholen bei der VGem Heßdorf, Tel 73 73 90  

 

Probealarm 
 

Am Donnerstag, den 12.09.2019 findet um 11.00 
Uhr ein Sirenen-Probealarm statt.  
 



Mitteilung der Kasse 
Steuertermin 15.08.2019 
 

Steuern und Abgaben fällig: 
Die Kasse der Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf 
macht darauf aufmerksam, dass am 15.08.2019 fol-
gende Steuern und Abgaben zur Zahlung fällig wer-
den: 
 

1. Gewerbesteuervorauszahlung,  
2. Grundsteuer A und B,  
3. Kläranlagen- und Entwässerungsgebühren 
4. Wassergebühren 
 

Für alle Steuern und Abgaben gelten die zuletzt er-
gangenen Bescheide. 
Neue Bescheide werden grundsätzlich nur bei einer 
Änderung der Berechnungs- bzw. Bemessungsgrund-
lage erstellt. Alle Zahlungspflichtigen, die nicht am 
Lastschriftverfahren teilnehmen, werden um zuverläs-
sige Beachtung des Fälligkeitstermins gebeten. 
Bei Überweisungen ist das Personenkonto anzugeben 
 

Folgen verspäteter Zahlung 
Die VG Hessdorf weist darauf hin, dass bei nicht 
rechtzeitiger Steuer-, Beitrags-, Abgabe- und Gebüh-
renzahlung Säumniszuschläge und Mahn- 
gebühren anfallen. Bei einer Säumnis von mehr als 3 
Tagen ist gemäß Art. 13 KAG bzw. § 1 Abs. 2 Nr. 5 
AO i. V. m. § 240 AO für jeden angefangenen Monat 
der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 v. H. des 
rückständigen, auf den nächsten durch fünfzig Euro 
teilbaren nach unten abgerundeten Steuer-, Beitrags-, 
Abgabe- und Gebührenbetrages zu entrichten. Au-
ßerdem haben Sie gegebenenfalls die entstehenden 
Mahngebühren und Zwangsvollstreckungskosten zu 
tragen. Das gilt auch dann, wenn Sie gegen den 
Bescheid Widerspruch erhoben haben! 

Vollsperrung der B 470  
zwischen Gremsdorf und Höchstadt a. d. Aisch für 
drei Wochen ab 12.08.2019  
 

Das Staatliche Bauamt Nürnberg beginnt am 
12.08.2019 mit der Sanierung der Fahrbahn der B 
470 zwischen Gremsdorf und Höchstadt a. d. 
Aisch. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreiten ist 
eine Vollsperrung notwendig. Eine Umleitung über 
Höchstadt – Weisendorf – Heßdorf – Gremsdorf 
wird eingerichtet.  
 

Das Verkehrsaufkommen auf der Bundesstraße 470 
zwischen der Gemeinde Gremsdorf und der Stadt 
Höchstadt a. d. Aisch beträgt im Durchschnitt rd. 
11.000 Fahrzeuge pro Tag. Die Fahrbahndecke ist 
durch die Verkehrsbelastung verschlissen. Sie weist 
zahlreiche Flickstellen, Risse, Abplatzungen und Ver-
drückungen auf und muss daher erneuert werden. Die 
Sanierung umfasst im Wesentlichen die Erneuerung 
der Fahrbahndecke. Im Bereich der Querungshilfe am 
Ortseingang von Gremsdorf muss der südliche Fahr-
streifen voll erneuert werden. Die Bankette werden 
ebenfalls wiederhergerichtet.  
 

Weitere Informationen können Sie auf der Homepage 
des Staatlichen Bauamtes Nürnberg 
(www.stban.bayern.de unter der Rubrik „Straßenbau“ 
und „Projekte“) erfahren. Das Staatliche Bauamt 
Nürnberg bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständ-
nis für Beeinträchtigungen während der Bauzeit und 
um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle 
und der Umleitungsstrecke.  
 

Nürnberg, 24. Juli 2019  
Herausgeber: Staatliches Bauamt Nürnberg, 
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Ortsgruppe Seebachgrund 
 
Im August entfällt der Stammtisch.  
 
Wir laden ein zu einem Ausflug nach Volkach am 
Sonntag, 29. September.  
Im Mai war die BN-Ortsgruppe Volkach zu Besuch bei 
uns und hat bei einer Wanderung das Mohrhofgebiet 
erkundet und mit einem Film die Naturschutzgebiete 
des Landkreises kennengelernt. Im September statten 
wir nun der Ortsgruppe einen Gegenbesuch ab. Vor-
mittags schauen wir uns den Quittenlehrpfad an und 
nach dem Mittagessen findet eine Führung durch das 
Naturschutzgebiet Sandgrasheiden statt. Die Teil-
nehmerzahl ist auf 30 beschränkt.  
Wir bilden Fahrgemeinschaften. Abfahrt um 9 Uhr in 
Großenseebach (Schulparkplatz) und um 9.10 Uhr in 
Heßdorf (Bushaltestelle Erlanger Straße). Rückfahrt 
gegen 17 Uhr. 
Anmeldung bei Elke Seyb (elkeseyb@gmx.de oder 
Tel. 799 559 ab 18.30 Uhr) 
 

Weitere Informationen unter hoechstadt-
herzogenaurach.bund-naturschutz.de  

Erlanger Kinderschutzbund 
Ehrenamtliche Berater*innen am Telefon gesucht 
 

Der Erlanger Kinderschutzbund sucht ehrenamtliche 
Mitarbeiter*Innen für das Kinder- und Jugendtelefon 
sowie das Elterntelefon. Beide Telefone sind Angebo-
te der Nummer gegen Kummer e.V., der Dachorgani-
sation des größten, kostenfreien telefonischen Bera-
tungsangebotes für Kinder, Jugendliche und Eltern in 
Deutschland.  
Die Berater*innen hören den Eltern, Kindern und Ju-
gendlichen zu, ohne Zeitdruck und ohne Stress. Ge-
meinsam mit dem Anrufer wird überlegt, was in der 
jeweiligen Situation helfen könnte. Um auf die unter-
schiedlichen Anliegen von Eltern und Kindern kompe-
tent zu reagieren, erhalten alle Berater*innen eine 
umfassende Schulung und werden fachlich begleitet.  
Der Erlanger Kinderschutzbund sucht neue Ehrenamt-
liche für diese interessante und verantwortungsvolle 
Aufgabe. Die nächste Ausbildung beginnt am 25. Ok-
tober 2019 und umfasst 72 Stunden an 5 Wochenen-
den (Freitag/Samstag) und 2 Abenden. Weitere In-
formationen und Anmeldung zu einem Kennenlernge-
spräch unter www.kinderschutzbund-erlangen.de  
oder 09131/209100 



Kirchliche Nachrichten

Katholisches
Pfarramt  Hannberg

 

In Erlangen 
 

Vortrag zum Thema Patientenverfügung, Vorsorgevoll-
macht am 24. Juni 2019 um 15:30 Uhr. Anmeldung hierfür 
unter 09131 1200-300 oder ausbildung@kverlangen-
hoechstadt.brk.de  
 

Erste Hilfe-Ausbildung u.a. für alle Führerscheine und 
Ersthelfer im Betrieb jeden Samstag von 09:00 - 17:30 Uhr 
 

Erste Hilfe-Ausbildung am 12. August 2019, 08:30-17:00 
Uhr (abgeschlossener Kurs) 
 

Alle Veranstaltungen finden in der Henri-Dunant-Str. 4 in 
Erlangen statt.  
Anmeldung unter www.brk-erlangen.de/Kurse 

Zukunft braucht Menschlichkeit 
OV Seebachgrund – Heßdorf 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder 
 

Am 23. August 2019 besuchen wir bei Wunsiedel das 
Luisenburg-Festspiel-Theater. An diesem Nachmit-
tag sind wir zu Gast bei der Operette 
 

„Ein Walzertraum“ 
 

von Oscar Strauß aus dem  Jahre 1907. Den Bus-
Einstieg und die jeweilige Abfahrtszeit teilen wir 
Ihnen noch rechtzeitig mit. Da diese Aufführung näm-
lich bereits total ausgebucht ist, müssen wir weiteren 
Kartenwünschen ausnahmslos leider eine Absage 
erteilen.   
 

 

Termin-Vorschau: 
unsere diesjährigen Herbsthalbtagesfahrten führen 
am Dienstag, 1. Okt. - Mittwoch, 2. Okt und Freitag 
4. Okt. ins romantische Weinparadies Franken. Zu-
nächst lassen wir uns in Bad Windsheim zum Kaffee 
auch mit  feinen Kuchen/Torten verwöhnen. Mit dem 
Bus fahren wir dann in die zu dieser Zeit bereits 
prächtig herbstlaubgefärbten Weinberge mit Blick auf 
die Maintalauen. In einer urigen Weinscheune erwar-
tet uns dann zur Abendbrotzeit ein stimmungsvolles 
Programm. Details hierzu wie auch die günstige 
Preisangabe teilen wir im September-VG-
Mitteilungsblatt noch mit.  
 

Auskunft erteilt 1.OV-Vors. Valentin Schaub, Tel. 547  

Nachrichten aus den Schulen

 
Der Hort Hannberg sucht  

 
eine/n Kinderpfleger/in (25 Std./W) 

an einzelnen Tagen oder für die 
Hauptbelegungszeiten. 

 
Ab  1.9.19  oder später (befristet bis 31.8.20) 
Vergütung nach AVR  E6, ggfs. Geringfügig 

 
Bewerbung an:  

Der Puckenhof  e.V. Evang. Jugendhilfeverbund 
z. Hd. Michael Kästner 

Gräfenberger Str 42/44, 91054 Buckenhof 
Email: kaestner@puckenhof.de 

Tel.: 09135/9138910 

 
Stellenausschreibung 
 
 
Die Schulen Hannberg und Großenseebach suchen ab 1. September 2019 bis 
einschl. 31. August 2020 für die Stelle 
 
 

Freiwilliges soziales Jahr in Vollzeit 
 
 
einen jungen Mann / eine junge Frau zwischen 18 und 27 Jahren. 
 
Das Aufgabengebiet umfasst u.a. folgende Bereiche: 
 

o Mithilfe und Unterstützung der Lehrkräfte in der Förderung lernschwacher 
Schüler 

o Betreuung von Kleinstgruppen 
o Unterstützung der Lehrkraft in der Lernwerkstatt, bei der Arbeit mit 

Schülern am PC, im Sportunterricht 
o Betreuung der Spielpausen und bei der Pausenaufsicht 
o Mithilfe der Lesepaten 
o Nachmittags Unterstützung und Mitarbeit in der Mittagsbetreuung in 

Großenseebach 
o Mithilfe in der Verwaltung 
o Begleitung bei Unterrichtsgängen, Ausflügen, Schullandheimaufenthalten 
o Mithilfe bei schulischen Veranstaltungen 

 
Wir erwarten Zuverlässigkeit, Flexibilität, Verantwortungsbewusstsein, 
Teamfähigkeit und vor allem Freude an der Arbeit für und mit Kindern. 
 
Führerschein der Klasse B ist erforderlich. 
 
Die Arbeitszeiten sind von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr bei einer Wochenarbeitszeit 
von 40 Stunden. Urlaubsanspruch besteht laut Tarifvertrag auf 29 Tage, die 
überwiegend in den Ferien abgeleistet werden sollten. 
 
Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte an  
 
BDKJ-Bamberg 
Referat Freiwilliges Soziales Jahr 
Betreff: Grundschule Großenseebach/ Hannberg 
Kleberstraße 28 
96047 Bamberg 
 
Weiter Informationen gibt es unter: 0951-8688-28, -30, -26 und unter fsj@bdkj-
bamberg.de 
Für Auskünfte steht Ihnen auch die Schulleiterin Frau Strobel, Telefon 09135-
8116, gerne zur Verfügung. 
 
Wir würden uns freuen, Sie im kommenden Schuljahr bei uns begrüßen zu 
dürfen. 
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Zu unseren Gottesdiensten laden wir ganz 
herzlich ein: 
 

Dienstag 0830 Uhr Hl. Messe 
Mittwoch in Großenseebach 1800 Uhr Rosenkranz 
 1830 Uhr Hl. Messe 
Donnerstag 1830 Uhr Hl. Messe**) 
Sonntag  in Hannberg 0900 Uhr Hl. Messe  
 in Großenseebach    1030 Uhr Hl. Messe oder  
           Wort-Gottes-Feier 
2. Sonntag im Monat ist Pfarrgottesdienst in Großenseebach 
4. Sonntag im Monat ist Pfarrgottesdienst in Hannberg  
 

**) wechselnde Orte 
 

Sonntag, 11.08. 
09.00 Uhr Hannberg  Hl. Messe  
10.30 Uhr Großenseebach Pfarrgottesdienst  
Donnerstag, 15.08.  
09.00 Uhr Hannberg Hl. Messe mit Kräuterweihe 
10.30 Uhr Großenseebach Hl. Messe mit Kräuterweihe 
Sonntag, 18.08. 
09.00 Uhr Hannberg  Hl. Messe  
10.30 Uhr Großenseebach Hl. Messe 
Donnerstag, 22.08.  
18.30 Uhr Hesselberg Hl. Messe  
Sonntag, 25.08. 
09.00 Uhr Hannberg Pfarrgottesdienst 
10.30 Uhr Großenseebach Wort-Gottes-Feier  
14.00 Uhr Hesselberg Kirchweihandacht 
Donnerstag, 29.08.  
18.30 Uhr Obermembach Hl. Messe  
Sonntag, 01.09. 
09.00 Uhr Hannberg  Hl. Messe  
10.30 Uhr Großenseebach Hl. Messe 
Mittwoch, 04.09.  
18.00 Uhr Großenseebach Gebet um geistliche Berufe 
 anschl. Hl. Messe 
Donnerstag, 05.09.  
18.30 Uhr Hannberg Hl. Messe anschl. 

Gebet um geistliche Berufe 
Sonntag, 08.09. 
09.00 Uhr Hannberg  Hl. Messe zum Patrozinium 

10.30 Uhr Großenseebach Pfarrgottesdienst  
14.00 Uhr Hannberg  Taufe  
Donnerstag, 12.09.  
08.15 Uhr Großenseebach ökumenischer Schulanfangs- 

gottesdienst der Schulen 
Hannberg u. Großenseebach 

Freitag, 13.09.  
16.30 Uhr Hannberg Vesper zur Kirchweih 
Sonntag 15.09. 
09.00 Uhr Hannberg  Hl. Messe zur Kirchweih  

mit Einführung der neuen  
Ministranten   

10.45 Uhr Großenseebach Hl. Messe  
 
 

Vorankündigung: Tauftermine:   
 20.10.2019 und 10.11.2019 
 

Die aktuellsten Informationen entnehmen Sie der wö-
chentlich ausliegenden Gottesdienstordnung oder der 
Internetseite www.pfarrei-hannberg.de 
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Gemeindeblatt August 2019 
 
Kopf Marienkäfer 
 
 
Informationen des Kath. Kindergartens St. 
Marien, Hannberg 
 

9.8. Letzter Kindergartentag vor den Sommer-
ferien, Kiga bis 13.00 Uhr geöffnet 

12.8.-2.9. Sommerferien 
3.9. 1. Tag für die “alten” Kinder  
4.9.  Ab heute begrüßen wir die “neuen” Kinder! 
 

Bis zum nächsten Mal! 
Ihr Kindergartenteam St. Marien 
 

Weitere Informationen über uns und unsere Arbeit 
unter www.kindergarten-hannberg.de 
Mail: st-marien.hannberg@kita.erzbistum-bamberg.de 

Evang.-Luth.
Kirchengemeinde
Kairlindach

Katholischer Kindergarten Hannberg
St. Marien

Kirchliche Nachrichten  
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Kairlindach 
 

Sonntag, den 11.08.2019 
09.30 Uhr Gottesdienst in Kairlindach 
  (Pfarrerin Elisabeth Weichmann) 
11.00 Uhr  Taufgottesdienst 
  (Pfrin. Elisabeth Weichmann) 
Sonntag, den 18.08.2019 
09.30 Uhr  Festgottesdienst zur Kerwa in Kairlin-

dach mit dem Posaunenchor und 
„fränkischer Predigt“ (Prädikant Marco 
Winkler) 

Sonntag, den 25.08.2019 
09.30 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl (Wein) in 

Kairlindach (Pfrin. Elisabeth Weich-
mann) 

Freitag, den 31.08.219 
19.30 Uhr  Filmnacht im Pfarrhof „Der Junge 

muss an die Luft“ von Caroline Link 
Sonntag, den 01.09.2019 
09.30 Uhr  Gottesdienst mit Predigt zum Film 
  (Prädikant Marco Winkler) 
Montag, den 02.09.2019 
15.00 Uhr  Geselliger Nachmittag „Spielen, Sin-

gen, Sprechen“ im Veit-vom-Berg-
Haus in Großenseebach (Margret 
Teibach und Hannelore Seifert) 

Sonntag, den 08.09.2019 
09.30 Uhr  Gottesdienst   in Kairlindach  
  (Pfrin. Elisabeth Weichmann) 
11.00 Uhr  Taufgottesdienst 
  (Pfrin. Elisabeth Weichmann) 
 

Kreuz und Quer 
 

Wir laden Sie herzlich ein... 
 

Sonntag, 11. August, 11 Uhr, Dialog-Gottesdienst 
Sonntag, 18. August, 11 Uhr, Dialog-Gottesdienst 
Sonntag, 25. August, 11 Uhr, Dialog-Gottesdienst 
Sonntag, 1. September, 11 Uhr, Gottesdienst 
 

Hinweis: Im August findet kein Kindergottesdienst statt. 
 

Eltern mit Kleinkindern können die Gottesdienste vom El-
tern/Kind-Raum aus über Lautsprecher mitverfolgen, wäh-
rend die Kleinen ungestört spielen. Ebenso bieten wir Kin-
dergottesdienst parallel zu den Gottesdiensten an. 
 

Ev. Gemeinde Kreuz & Quer 
Pastor Thomas Alexi 
Schlossgartenstraße 2-4 
91085 Weisendorf 
www.kreuz-quer.com 

BITTE  BEACHTEN !  
Es können nur  Beiträge  berücksichtigt  werden, 

die per E-Mail an -  mitteilungsblatt@hessdorf.de 
geliefert werden.



Gemeinde Großenseebach

 
 

Wir treffen uns einmal monatlich jeweils am ersten 
Montag im Monat um 15 Uhr im Veit-vom-Berg-Haus. 
 

Am Montag, 02.09.2019 findet unser nächstes 
Zusammensein statt. Bei Kaffee und Kuchen werden 
wir praktisch ausprobieren, wie wir mit Spielen unser 
Gedächtnis auf Trab bringen und gleichzeitig 
gemeinsam Spaß und Spannung erleben können.     
 

Margret Teibach  Hannelore Seifert  
1518    799494 

 

Einladung 
Die Gemeinde Großenseebach lädt ein: 

 
Im Rahmen der Großenseebacher Kirchweih laden 
wir alle Seniorinnen und Senioren unserer Gemeinde  
 

am Kirchweihmontag, 02.09.19, 
um 14.30 Uhr 

 
zu einem gemütlichen Seniorennachmittag in das 
Sportheim des FSV Großenseebach ein.  
 
Die Gemeinde Großenseebach freut sich auf Ihren 
zahlreichen Besuch.  
 
Bernhard Seeberger, 1. Bürgermeister 
 

Seebesgründer  
Trachtengruppe e.V. 
 

Kräuterbüschel 
 

Nach altem Brauch werden am  
 

15. August Maria Himmelfahrt 
 

die gesegneten Sträuße mit 27 verschiedenen Kräu-
tern nach dem 10.30 Uhr Gottesdienst in Großensee-
bach zum Preis von 3,--€ verkauft. 
 

Der Erlös geht wie in jedem Jahr an 
St. Michael. 

 

Bitte unser Logo noch einfügen!!!!! 
 
Heimat- und Gartenpflegeverein 
Großenseebach 
 

VORANKÜNDIGUNG HERBSTFEST 
 

Wir wünschen eine schöne Ferienzeit und freuen uns 
auf ein Wiedersehen zum Herbstfest am  

Sonntag, 15. September 2019 
ab 12 Uhr Am Hirtenberg. 

 

Die Vorstandschaft des HGV 

Das Helfernetz besteht aus Ehrenamtlichen jeden 
Alters und versteht sich als erweiterte 
Nachbarschaftshilfe. Wir helfen allen Menschen, die 
Unterstützung benötigen – egal ob alt oder jung. Wir 
stehen kurzfristig mit Rat und vor allem mit Tat zur 
Seite. Bei der Suche nach langfristigen Lösungen sind 
wir ebenfalls behilflich.  
 

Die Hilfe kostet prinzipiell nichts; Aufwands-
entschädigungen für Fahrten sind vorher zu 
vereinbaren. 
 

In einer Gemeinde lebt es sich dann gut, wenn allen 
geholfen werden kann, dazu brauchen wir aber immer 
wieder Menschen, die bereit sind zu helfen.  
 

Wenn Sie Unterstützung benötigen oder als 
Helferin/Helfer oder im Beirat des Helfernetzes 
mitwirken wollen, sprechen Sie uns bitte an: 
 

telefonisch: 
Michael Bachmeier  729600 
Marita Guelich Gloeckner 722870 
Elvira Karnikowski  1094 
 

elektronisch: 
seebacherhelfernetz@web.de 



FSV Großenseebach 
Vereinsnachrichten 

 

Besuchen Sie auch unsere Homepage: 
www.FSV-Grossenseebach.de 

 
Verein 

Nächster Termin für die monatliche Sprechstunde: 
Mittwoch, der 02.10.2019 von 19:00 - 19:30 Uhr. 
Diesen Termin können Vereinsmitglieder nutzen, um beispiels-
weise Anträge (Krankenkasse, o. ä.) mit dem FSV-Stempel ver-
sehen zu lassen oder ein Anliegen mit dem Vorstand zu bespre-
chen. 
 

 

Fußball 
Kreisklasse 1 

So, 11.08. 15:00 Uhr FSV 1 – Hammerbacher SV 1 
Mi, 14.08. 19:00 Uhr TV 48 Erlangen 2 – FSV 1 
So, 25.08. 17:00 Uhr FSV 1 – SpVgg Erlangen 2 

Do, 29.08. 18:30 Uhr FSV 1 – FSV Erlangen-Bruck 
U23 

So, 01.09. 15:00 Uhr FSV 1 – BSC Erlangen 1 
So, 08.09. 15:00 Uhr FC Großdechsendorf 1 – FSV 1 

A-Klasse 1 
So, 11.08. 13:00 Uhr FSV 2 – Türk.SV Erlangen 1 
So, 18.08. 15:00 Uhr FK Jugosl. Erlangen 1 – FSV 2 
So, 25.08. 13:00 Uhr FSV 2 – TSV Lonnerstadt 2 
Mi, 28.08. 18:30 Uhr TSV Frauenaurach 1 – FSV 2 
So, 01.09. 13:00 Uhr FSV 2 – SpVgg Heßdorf 2 
So, 08.09. 15:00 Uhr VdS Spardorf 1 – FSV 2 

 

Fußball 

Platzwart gesucht 
Interessenten bitte melden unter 09135 – 6855 oder 
per E-Mail an info@fsv-grossenseebach.de 
 

 

Gymnastikabteilung 
Mo. 18:00-19:00 Uhr Sanfte Gymnastik 

mit Christa Helms, Tel. 62 42 
 19:00-20:00 Uhr Body-Workout 

mit Uta Schmidt Tel. 72 15 95 
Di. 16:00-17:00 Uhr      Kinderturnen 5-7 jährige          

mit Silke Beck Tel. 722 60 38 
 17:00-18:00 Uhr Kinderturnen 7,5/8-10 jährige          

mit Silke Beck Tel. 722 60 38 
 18:00-19:00 Uhr Fun and Fit 14-19 jährige 

mit Uta Schmidt Tel. 72 15 95 
 19:00-20:00 Uhr Gymnastik  

mit Petra Allinger, Tel. 64 63 
Mi. 09:00-10:00 Uhr sanfte Gymnastik 

Jugendraum Kindergarten 
mit Christa Helms 

Do. 16:00-17:00 Uhr Eltern und Kind Turnen 
von 2-4 Jahren mit Petra Allinger 

 19:00-20:00 Uhr Step Aerobic 
mit Uta Schmidt, Tel. 72 15 95 

Fr. 08:00-10:00 Uhr Krafttraining im Kraftraum 
mit Gunda Gerdes, Tel. 72 91 10 

 19:00-20:00 Uhr Fitness für Sie und Ihn 
mit Uschi Kachlik, Tel. 72 35 82 

 

Tischtennis 
Die Trainingszeiten für alle Tischtennis-Interessierten sind: 
- Erwachsene:  montags  von 20 bis 22 Uhr  
                         freitags    von 20 bis 22 Uhr  
in der Schulsporthalle in Großenseebach. 
 

Wir freuen uns über jeden Interessierten und aktiven Spieler, der 
den Weg zu uns nach Großenseebach findet. 
 

Ansprechpartner der Tischtennisabteilung ist Michael Geist 
(Tel. 210 44 46). 

 

Kirchweih in Großenseebach 
vom 29. August bis 2. September 2019 
am Sportheim des FSV Großenseebach 

Programm: 

Donnerstag 
29. Aug. 

ab 900 Fränkische Schlachtschüssel in der 
FSV-Gaststätte 
weitere Öffnungszeiten der Gaststätte 
während der Kerwa: 
Freitag u. Samstag ab 16 Uhr, 
Sonntag ab 10 Uhr, Montag ab 16 Uhr  

1830 FSV 1 – FSV Erlangen-Bruck U23 

Freitag 
30. Aug. 

1730 FSV AH – SpVgg Heßdorf AH 

1900 Eröffnung der Kerwa im Festzelt 
Bieranstich durch den 
1.Bgm. Bernhard Seeberger 
Festzeitbetrieb mit den 
„Leutenbacher Musikanten“ 

Samstag 
31. Aug. 

1600 Kerwa-Baum aufstellen 

2000 Festzeltbetrieb mit „Edelherb“ 

Sonntag 
1.Sept. 

1000 Frühschoppen im Festzelt 

 Fußball: 

1200 FSV 2 – SpVgg Heßdorf 2 



1500 FSV 1 – BSC Erlangen 1 

1700 Festzeltbetrieb mit den 
„Heckenmusikanten“ 

Montag 
2.Sept. 

1800 „Betz’n raustanzen“, anschließend  
„Geeger rausschlogn“ 

2000 Festzeltbetrieb mit „Six to Real“ 

Partyservice Werner Schorr verwöhnt Sie im Festzelt 
mit fränkischer Küche und Karpfen 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
Förderverein FSV Großenseebach, 

FSV Großenseebach und die Kerwaburschen 

 

Großenseebacher 
Familienfest  

Kutsche fahren

Hufeisen bemalen

Ponyreiten

Kastenrutsche Essen und Trinken

Kaffee und Kuchen

Wann? 29. September 2019, 14 bis 18 Uhr

Wo? Gemeindehalle hinter dem Friedhof

Wer? Alle Familien sind herzlich eingeladen

Von? Pferdefreunde Großenseebach e.V.
VGem Heßdorf

Hannberger Str. 5   91093 Heßdorf
Tel.: 09135 / 73739-0

E-Mail: mitteilungsblatt@hessdorf.de

Werbeinserate sind in Originalgröße
als fertige Druckvorlage abzuliefern an:



Gemeinde Heßdorf

Liebe Kinder der Grundschule und  
Kindergärten aus Hannberg und  
Großenseebach, liebe Eltern,  
 

ab September 2019 könnt Ihr Euch bei der Jugend-
kapelle anmelden, um ein Instrument zu erlernen.  
 

Es gibt freie Plätze bei  
 Blockflöte (Unterrichtstag Montag) 
 Schlagzeug (Unterrichtstag Freitag) 
 Querflöte (Unterrichtstag Dienstag) 
 Klarinette (Unterrichtstage Mittwoch, Donnerstag) 
 Trompete (Unterrichtstag Dienstag) 
 Posaune, Tenorhorn, Tuba (Unterrichtstag Diens-

tag)  
 

Im September kann kostenlos bis zu dreimal im In-
strumentalunterricht geschnuppert werden. Wenn Du 
Dich dann für ein Instrument entschieden hast, erfolgt 
die Anmeldung beim Verein mit einem jährlichen Ver-
einsbeitrag (30 Euro für Auszubildende). Die Kosten 
für den Unterricht zahlen deine Eltern monatlich direkt 
an die Musiklehrer/innen (54 Euro).  
 

Für Blockflöte findet am Montag, 16.09., um 16.00 
Uhr ein Info-Treffen für Interessierte statt.  
 

Nach ca. drei Monaten Unterricht kannst du dann 
bereits in unserem Juniororchester (immer donners-
tags um 17.00 Uhr) mitspielen!  
 

Anmeldung und weitere Infos bei:  
Sandra Ebersberger, 1. Vorsitzende,  
Tel. 09135/3275 oder jugendkapellegsb@yahoo.de  

oder Karolin Katona, Tel. 09135/431366 

Herzliche Einladung zu ei-
ner „Schnupperpro-

be“ 
am Donnerstag, 12.09.,  

um 18.00 Uhr  

bei unserem Nachwuchsorchester  

im Proberaum der Jugendkapelle!  

(Schulstr. 15 unter dem Kindergarten in Großen-
seebach) 

Wanderfreunde Heßdorf e.V.  
 

17.-18.08. Crailsheim (BW-Nord) 
24.-25.08. Creglingen (UFR) 
31.08.-01.09. Leinburg (MFR) 
07.-08.09. Burglengenfeld (OPF) 
07.-08.09. Kitzingen (UFR) 
 

Information und Startkarten für evtl. Gruppenmeldun-
gen sind erhältlich bei: 
W. Knöcklein, St.-Georg-Str. 26, 91315 Höchstadt, 
Tel. 09193/8974 od. 0172/8182168. 

Liebe Kinder der Grundschule und  
Kindergärten aus Hannberg und  
Großenseebach, liebe Eltern,  
 

ab September 2019 könnt Ihr Euch bei der Jugend-
kapelle anmelden, um ein Instrument zu erlernen.  
 

Es gibt freie Plätze bei  
 Blockflöte (Unterrichtstag Montag) 
 Schlagzeug (Unterrichtstag Freitag) 
 Querflöte (Unterrichtstag Dienstag) 
 Klarinette (Unterrichtstage Mittwoch, Donnerstag) 
 Trompete (Unterrichtstag Dienstag) 
 Posaune, Tenorhorn, Tuba (Unterrichtstag Diens-

tag)  
 

Im September kann kostenlos bis zu dreimal im In-
strumentalunterricht geschnuppert werden. Wenn Du 
Dich dann für ein Instrument entschieden hast, erfolgt 
die Anmeldung beim Verein mit einem jährlichen Ver-
einsbeitrag (30 Euro für Auszubildende). Die Kosten 
für den Unterricht zahlen deine Eltern monatlich direkt 
an die Musiklehrer/innen (54 Euro).  
 

Für Blockflöte findet am Montag, 16.09., um 16.00 
Uhr ein Info-Treffen für Interessierte statt.  
 

Nach ca. drei Monaten Unterricht kannst du dann 
bereits in unserem Juniororchester (immer donners-
tags um 17.00 Uhr) mitspielen!  
 

Anmeldung und weitere Infos bei:  
Sandra Ebersberger, 1. Vorsitzende,  
Tel. 09135/3275 oder jugendkapellegsb@yahoo.de  

oder Karolin Katona, Tel. 09135/431366 

Herzliche Einladung zu ei-
ner „Schnupperpro-

be“ 
am Donnerstag, 12.09.,  

um 18.00 Uhr  

bei unserem Nachwuchsorchester  

im Proberaum der Jugendkapelle!  

(Schulstr. 15 unter dem Kindergarten in Großen-
seebach) 

 
 

Herzliche Einladung 
an alle 

Seniorinnen und Senioren 
 
 

Zur Heßdorfer Kerwa lädt in Zusammenarbeit mit 
den Seniorenbeirat die Gemeinde Heßdorf alle 
Seniorinnen und Senioren unserer Gemeinde am 
 

Kirchweihmontag 
den 09. September 2019 

um 15.00 Uhr 
 

zu einem gemütlichen Seniorennachmittag mit 
Kaffee und Kuchen in das Festzelt der SpVgg 
Heßdorf ein.  
 

Wir freuen uns auf Ihren zahlreichen Besuch.  
Zu dieser Veranstaltung können Sie auch den 
Bürgerbus und den Bus der Wanderfreunde 
Heßdorf gerne nutzen: 
 

Linie 1 (Bürgerbus) 
 

14.15 Uhr  Klebheim 
14.20 Uhr  Hesselberg 
14.25 Uhr  Niederlindach 
14.30 Uhr  Hannberg 
14.35 Uhr  Röhrach 
 

Linie 2 (Wandererbus) 
 

14.15 Uhr Untermembach (Feuerwehr) 
14.17 Uhr Untermembach (Bushaltestelle) 
14.20 Uhr Hexenbäck 
 

Rückfahrt mit den 2 Bussen ab 17.00 Uhr 
 

Möchte jemand aus den Ortsteilen Dannberg 
Ober- und Mittelmembach den Service nutzen 
bitten wir rechtzeitig um telefonische 
Anforderung unter der Nummer:  
 

Frau Christine Hartmann  09135 / 73 60 016 
 
 
  Horst Rehder            Christine Hartmann  
1. Bürgermeister    Seniorenbeiratsvorsitzende 
 
 

VGem Heßdorf
Hannberger Str. 5   91093 Heßdorf

Tel.: 09135 / 73739-0
E-Mail: mitteilungsblatt@hessdorf.de

Werbeinserate sind in Originalgröße
als fertige Druckvorlage abzuliefern an:



Die Gemeinde Heßdorf sucht  
ab sofort eine/n 
 
 

Gemeindearbeiter/in (m/w/d) 
 
 

Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle. 
 

Die Aufgaben umfassen neben Tätigkeiten im Ge-
meindebauhof auch die Mitarbeit in der gemeindlichen 
Abwasserentsorgung und die Wartung und Pflege des 
gemeindeeigenen Fahrzeug- und Maschinenbestands.  
 

Für diese Tätigkeit erwarten wir: 
- Handwerkliches Geschick 
- eine abgeschlossene Berufsausbildung und Be-

rufserfahrung im technischen Bereich oder im 
Bauhaupt- oder nebengewerbe. 

- Führerschein für PKW mit Anhänger (BE) sowie 
Landmaschinen - idealerweise auch LKW 

- vielseitige Einsetzbarkeit, Flexibilität und Teamfä-
higkeit 

- körperliche Belastbarkeit 
- selbstständige, eigenverantwortliche und zuver-

lässige Arbeitsweise 
 

Eine aktive Teilnahme am Feuerwehrdienst wäre 
wünschenswert. 
 

Die Bezahlung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den 
Öffentlichen Dienst (TVöD) mit zusätzlicher Altersver-
sorgung. 
 

Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewerbungs-
unterlagen senden Sie bitte bis spätestens 31.08.2019 
an die Gemeinde Heßdorf, Hannberger Str. 5, 91093 
Heßdorf oder vorzugsweise online im PDF-Format an 
bewerbung@hessdorf.de. 
Nähere Auskünfte erteilen Ihnen Herr Bürgermeister 
Rehder (Tel. 09135/7373911) oder Herr Maier (Tel. 
09135/7373924). 

 
 

Sie brauchen Hilfe und Entlastung in einer Notlage? 
Fragen Sie uns um Rat, wenn Sie ein Problem haben. 
Wir versuchen Ihnen zu helfen oder nennen mögliche 
Ansprechpartner. 
 

Wir unterstützen Sie gerne ehrenamtlich und 
vertraulich in vielen Bereichen des täglichen Lebens, 
wie z. B. 
 

• Familienhilfe 
• Tierbetreuungshilfe 
• Nachbarschaftshilfe 
• Fahrthilfe* 
• Besuche und Zuwendung im Gespräch 

(* Kostenbeteiligung 30 Cent/km) 
 

Wie erreichen Sie uns? 
Wenden Sie sich telefonisch an die Mitglieder des 
Beirats 
 

Fr. Deißenberger, Telefon: 09135 / 8453  
Hr. Dietzel,  Telefon: 09135 / 799822  
Hr. Opelt,  Telefon: 09135 / 799153 
Fr. Peinkofer,  Telefon: 09135 / 3338  
Fr. Zuther,   Telefon: 09135 / 799822 

 

Für ein menschliches und fürsorgliches Miteinander in 
unserer Gemeinde. 
 

Der Beirat Rehder, 1. Bgm. 
 

 

 
 

Sie brauchen Hilfe und Entlastung in einer Notlage? 
Fragen Sie uns um Rat, wenn Sie ein Problem haben. 
Wir versuchen Ihnen zu helfen oder nennen mögliche 
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• Tierbetreuungshilfe 
• Nachbarschaftshilfe 
• Fahrthilfe* 
• Besuche und Zuwendung im Gespräch 
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Fr. Deißenberger, Telefon: 09135 / 8453  
Hr. Dietzel,  Telefon: 09135 / 799822  
Hr. Opelt,  Telefon: 09135 / 799153 
Fr. Peinkofer,  Telefon: 09135 / 3338  
Fr. Zuther,   Telefon: 09135 / 799822 

 

Für ein menschliches und fürsorgliches Miteinander in 
unserer Gemeinde. 
 

Der Beirat Rehder, 1. Bgm. 
 

 

13.09-15.09.

Samstag

Sonntag ab 10:00 Früschoppen mit
                  Mittagstisch

18:00 Betz`n raustanzen
Kaffee & Kuchen

Kaffee & Kuchen

ab 15:00 Baumaufstellen

Dorf Bengel

Auf Ihren Besuch freuen sich die Ortsburschen & Madli,
Stammtisch der Nimmermüden und die Familie Baumüller.

An allen Tagen gibt es für die Kleinen eine Hüpfburg 

Kiehfman & Jack

Kerwa
Hannberg

Freitag

Jürgen Weber

16:30 Kerwavesper in der Kirche 
anschließend Kerwabeginn in der Festhalle 

mit Karpfen und fränkischer Küche

 

TG Seebachgrund 

 
Schnupper-Reitkurs 

Termin: 03.09. - 05.09.2019 

Info: 01728237472 
 



Obst- und Gartenbauverein Heßdorf e.V. 
 

Sommerzeit – Urlaubszeit 
Wir wünschen unseren Mitgliedern und allen 
Gartenfans eine wunderschöne Urlaubszeit! 
Im Obst- und Gartenbauverein Heßdorf e.V. geht es 
im September weiter mit den ersten Arbeiten an 
unserem Gartengrundstück Hortus Lacu (Garten am 
See). 
Den genauen Standort des Gartens finden Sie auf 
unserer Webseite www.ogv-hessdorf.de . Inzwischen 
sind auch unsere biologischen Wiesenmäher - 
Määäääh! - angekommen und fühlen sich im Hortus 
recht wohl. Sechs junge Waldschaf-Böcke hat uns der 
Verein Arche aus Erlangen zur Pflege des Hortus 
Lacu leihweise zur Verfügung gestellt. Sie werden ein 
paar Wochen benötigen, um den Bewuchs 
abzufressen.  
Zur Apfelernte werden wir wieder Früchte sammeln 
und zum Mosten bringen, der Termin steht noch nicht 
fest. In diesem Jahr wollen wir neben dem guten 
Apfelsaft auch Apfelmus herstellen, wofür - wird noch 
nicht verraten! 
Und, falls Sie Ihren eigenen Garten pflegeleichter und 
ökologischer umgestalten wollen - sprechen Sie mit 
uns. Wir haben viele Ideen dazu und würden gerne 
helfen. 
Wir freuen uns sehr auf Ihre Beteiligung! 
 

Michael Bolland 

 

 

1. FC Niederlindach 1965  
www.1fc-niederlindach.de 
 
 
 
 
 

Abteilung Fußball 
 

- Hinrunde -  
Kreisklasse 2 

 

 

So. 11.August 16.00 Uhr 
SG Niederlindach/Weisendorf 3 - DJK Willersdorf  
So. 25.August 15.00 Uhr  
SG Niederl./Weisend.3 - DJK-FC Schlaifhausen 
Do. 29.August 18.30 Uhr  
SG Herdoldsbach/Thurn-SG Niederl./Weisendorf 3  
So. 01.September 15.00 Uhr  
SG Niederlindach/Weisendorf.3 - SpVgg Hausen  
So. 08.September 15.00 Uhr  
SV Poxdorf - SG Niederlindach/Weisend.3 
 

 

 

Abteilung Turnen 
 

Wann ? Was ? Wo ? Mit 

Di.  19:00 Uhr 
 

Bauch,Beine, Po 
  

Gymnastikr 
Sportheim 

Christiane Rabl 
09193 / 2495 

Mi.  18:00 Uhr Walking 
Damen 

Treff: 
Sportheim 

Gisela  Willert 
3648 

Do. 19:00 Uhr Walking  
Herren 

Treff: 
Sportheim 

Horst Heinlein 
6835 

 

Neueinsteiger sind in jedem Kurs herzlich 
willkommen.   
 

Abteilung Bogensport      
 

Trainingszeiten für Abteilungsmitglieder: 
 

Monaten April bis November: 
Sonntag 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr  
 

Schießzeit für Kinder: 
Sonntag 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 

Training auf dem C-Platz des 1. FC Niederlindach 
 
Zum Schnuppern für Nichtmitglieder: 
Vor Ort können zu den Trainingszeiten Tageskarten  
(1,50 €)  und 10er-Karten (12 €) erworben werden. 
Ein Vereinsbogen und Pfeile stehen kostenlos zur 
Verfügung.   
    Gisela + Sonja  
 

Abteilung Ju-Jutsu 
 

Workout - Fit anstatt fix und fertig!  
 

Anfänger und Quereinsteiger sind jederzeit herzlich 
willkommen in unseren Gruppen Schulkinder, 
Jugendliche und Erwachsene. 
 

Sie haben Freude an Bewegung und wollten schon lange 
mal bei uns reinschnuppern? Nur Mut, Ju-Jutsu zu 
lernen, ist ganz einfach und macht Spaß. Wir freuen uns 
auf Sie. 
 

Unsere Trainingszeiten in der Sporthalle Seebachgrund: 
Wer Wann Uhrzeit 
Budo - Kids Donnerstag 15.30 – 16.30 Uhr 
Kinder Dienstag 15.30 – 17.00 Uhr 
Kinder Freitag 15.30 – 17.00 Uhr 

 

Unsere Trainingszeiten im Gymnastikraum 
Niederlindach: 
 

Wer Wann Uhrzeit 
Erwachsene auf Anfrage  
Jugend Freitag 18.00 – 20.00 Uhr 

 

Bei den Budo-Kids (ca. 4 - 6 Jahre) sind noch Plätze 
frei! 
 

Ju-Jutsu = Selbstverteidigung! 
 

Wir bieten auch auf Anfrage Selbstverteidigungskurse für 
alle Altersgruppen. 
 

Weitere Infos über den Trainingsbetrieb erhalten Sie bei 
Abt.-Leitung Christian Wirth, Tel. 0176-966 108 06 oder 
im Internet unter      www.jj-niederlindach.de. 

 

 

Sie planen eine Familienfeier, ein Firmen-Event oder 
eine Tagung? 

 

Wir stellen Ihnen hierfür die Räumlichkeiten unseres 
Sportheimes zur Verfügung.    
Haben Sie Fragen hierzu?   
So erreichen Sie uns:    
 

1. FC Niederlindach    
Hesselberger Straße 10    
91093 Heßdorf-Niederlindach    
Telefon   09135 / 5 688 602  
Jürgen Hartmann 09135 / 73 60 01 6 
Horst Biemel  09135 / 722 144 
 

1. FC Niederlindach 1965
www.1fc-niederlindach.de

Abteilung Fußball

Rückrundentermine unserer 1. Mannschaft

Sonntag, 13.03.2016, 15.00 Uhr
1. FC Niederlindach - ASV Möhrendorf 2
Sonntag, 20.03.2016, 15.00 Uhr
FK Jugosl. Erlangen - 1. FC Niederlindach 
Montag, 28.03.2016, 15.00 Uhr
1. FC Niederlindach - SC Oberreichenbach Sonntag, 
03.04.2016, 15.00 Uhr
VDS Spardorf - 1. FC Niederlindach 
Sonntag, 10.04.2016, 15.00 Uhr
1. FC Niederlindach - BSC Erlangen

Abteilung Handball

Männer I (BOL):
So. 06.03.16 16.00 Uhr HSG – Nabburg/Schw’feld
Sa. 12.03.16 17.30 Uhr HC Forchheim – HSG
Sa. 19.03.16 16.30 Uhr ESV Regensburg – HSG
Sa. 09.04.16 18.00 Uhr HG Hemau/Beratzh. – HSG
Frauen I (BZL):
Sa. 05.03.16 18.15 Uhr TV Erl./Bruck – HSG´
So. 13.03.16 18.00 Uhr HSG – SV Tennenlohe
So. 20.03.16 16.00 Uhr HSG Pyrb./Seligenp. II – HSG
So. 03.04.16 15.00 Uhr HSG – HC Forchheim II

Abteilung Turnen

Wann ? Was ? Wo ? Mit

Mo. 18.00 Uhr Jogging Treff: 
Sportheim

Christiane Rabl
09193/2495

Di.  19:00 Uhr Bauch, Beine, 
Po & Step-
Aerobic

Gymnastik
Sportheim

Sabine Nagel
799979

Mi. 18:00 Uhr Walking
Damen

Treff:
Sportheim

Gisela  Willert
3648

Do. 18:00 Uhr Walking 
Herren

Treff:
Sportheim

Horst Heinlein
6835

Neueinsteiger sind in jedem Kurs herzlich 
willkommen.

Am Dienstag, den 12.04.16 findet um 20 Uhr unsere 
Abteilungsversammlung im Sportheim statt.

Neuer Kurs mit Sabine Lenz: „Fit und Fun“
Montag 14.3. – 9.5.16 von 19 bis 20.15 Uhr
Kosten: 40 €. Info und Anmeldung bei Erika Tel.8908

Abteilung Bogensport

Trainingszeiten für Abteilungsmitglieder in den 
Wintermonaten:
Sonntag 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Schießzeit für Kinder: Sonntag 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
am C-Platz des 1. FC Niederlindach
Zum Schnuppern für Nichtmitglieder:
Vor Ort können zu den Trainingszeiten Tageskarten 
(1,50 €) und 10er-Karten (12 €) erworben werden. Ein 
Vereinsbogen und Pfeile stehen kostenlos zur 
Verfügung. 

Gisela + Sonja 

Abteilung Ju-Jutsu

Ju-Jutsu = Selbstverteidigung!
Sie haben Freude an Bewegung und wollten schon 
lange mal bei uns reinschnuppern? Nur Mut, Ju-Jutsu zu 
lernen, ist ganz einfach und macht Spaß. Auch 
Quereinsteiger sind jederzeit herzlich willkommen. 
Wir bieten Ju-Jutsu-Training und SV-Kurse ab 4 Jahren.
Wir freuen uns auf Sie.
Senioren-Selbstverteidigungskurs (für Senioren ab 
ca. 50 Jahren und Personen -altersunabhängig- mit 
körperlichen Einschränkungen) ab Dienstag, 
03.05.2016, 18.00 - 19.30 Uhr, 6 Einheiten.
Unsere Trainingszeiten in der Schulturnhalle:

Wer Wann Uhrzeit

Erwachsene Dienstag 19.30 – 21.30 Uhr

Jugend Freitag 18.00 – 20.00 Uhr

Budo - Kids Freitag 17.00 – 18.00 Uhr

Kinder Dienstag 16.30 – 18.00 Uhr

Kinder Freitag 15.30 – 17.00 Uhr

Weitere Infos über Kurse und Trainingsbetrieb erhalten 
Sie bei Abt.-Leitung Wilma Büttner 0163-6803757, per 
Mail (Adresse auf Homepage hinterlegt) oder im Internet 
unter www.jj-niederlindach.de



 

 

1. FC Niederlindach 1965  
www.1fc-niederlindach.de 
 
 
 
 
 

Abteilung Fußball 
 

- Hinrunde -  
Kreisklasse 2 

 

 

So. 11.August 16.00 Uhr 
SG Niederlindach/Weisendorf 3 - DJK Willersdorf  
So. 25.August 15.00 Uhr  
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Abteilung Turnen 
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Damen 

Treff: 
Sportheim 

Gisela  Willert 
3648 

Do. 19:00 Uhr Walking  
Herren 

Treff: 
Sportheim 

Horst Heinlein 
6835 

 

Neueinsteiger sind in jedem Kurs herzlich 
willkommen.   
 

Abteilung Bogensport      
 

Trainingszeiten für Abteilungsmitglieder: 
 

Monaten April bis November: 
Sonntag 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr  
 

Schießzeit für Kinder: 
Sonntag 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 

Training auf dem C-Platz des 1. FC Niederlindach 
 
Zum Schnuppern für Nichtmitglieder: 
Vor Ort können zu den Trainingszeiten Tageskarten  
(1,50 €)  und 10er-Karten (12 €) erworben werden. 
Ein Vereinsbogen und Pfeile stehen kostenlos zur 
Verfügung.   
    Gisela + Sonja  
 

Abteilung Ju-Jutsu 
 

Workout - Fit anstatt fix und fertig!  
 

Anfänger und Quereinsteiger sind jederzeit herzlich 
willkommen in unseren Gruppen Schulkinder, 
Jugendliche und Erwachsene. 
 

Sie haben Freude an Bewegung und wollten schon lange 
mal bei uns reinschnuppern? Nur Mut, Ju-Jutsu zu 
lernen, ist ganz einfach und macht Spaß. Wir freuen uns 
auf Sie. 
 

Unsere Trainingszeiten in der Sporthalle Seebachgrund: 
Wer Wann Uhrzeit 
Budo - Kids Donnerstag 15.30 – 16.30 Uhr 
Kinder Dienstag 15.30 – 17.00 Uhr 
Kinder Freitag 15.30 – 17.00 Uhr 

 

Unsere Trainingszeiten im Gymnastikraum 
Niederlindach: 
 

Wer Wann Uhrzeit 
Erwachsene auf Anfrage  
Jugend Freitag 18.00 – 20.00 Uhr 

 

Bei den Budo-Kids (ca. 4 - 6 Jahre) sind noch Plätze 
frei! 
 

Ju-Jutsu = Selbstverteidigung! 
 

Wir bieten auch auf Anfrage Selbstverteidigungskurse für 
alle Altersgruppen. 
 

Weitere Infos über den Trainingsbetrieb erhalten Sie bei 
Abt.-Leitung Christian Wirth, Tel. 0176-966 108 06 oder 
im Internet unter      www.jj-niederlindach.de. 

 

 

Sie planen eine Familienfeier, ein Firmen-Event oder 
eine Tagung? 

 

Wir stellen Ihnen hierfür die Räumlichkeiten unseres 
Sportheimes zur Verfügung.    
Haben Sie Fragen hierzu?   
So erreichen Sie uns:    
 

1. FC Niederlindach    
Hesselberger Straße 10    
91093 Heßdorf-Niederlindach    
Telefon   09135 / 5 688 602  
Jürgen Hartmann 09135 / 73 60 01 6 
Horst Biemel  09135 / 722 144 
 

Stammtisch der Nimmermüden 
Hannberg e.V.  
 

Liebe Mitglieder, 
 

gerne informieren wir Sie über folgende Aktivitäten 
unseres Vereins. 
 

KERWA in Hannberg 13.09. – 15.09.2019 in der 
Festhalle Baumüller 
Wir starten am Freitag 13.09.2019 um 16.30 Uhr mit 
der Kerwasvesper in unserer Kirche. Anschließend 
Festzug zur Festhalle mit Bieranstich durch Pfarrer 
Saffer. 
 

Herzlich laden wir alle Bürgerinnen und Bürger vom 
13.- 15. September 2019 zur Hannberger KERWA 
ein. Gefeiert wird in der Festhalle Baumüller in Hann-
berg. 
 

Helfer: Alle Aufbau-Helfer treffen sich am Mittwoch u. 
Donnertag (11. u. 12. September) jeweils um 18.00 
Uhr und am Freitag (13. September) ab 9.00 Uhr. 
 

Der Abbau erfolgt am Montag (16. Sept.) ab 9.00 Uhr. 
 

Die Vorstandschaft bittet alle Mitglieder um die ge-
wohnt starke Mithilfe vor und während der Veranstal-
tung. 
 

Stammtisch-Wanderwochenende 
vom 20.–22. September 2019 
Vom 20.–22. September ist wieder ein schönes 
Stammtisch-Wanderwochenende geplant. 
Diesmal haben wir die Gegend um den Achensee für 
unsere Touren ausgesucht.  Geplant sind drei leichte 
Wanderungen zu den umliegenden Almen und Ber-
gen (Rofan u. Karwendel). 
 

Die Anreise erfolgt mit privaten PKWs. Bereits bei der 
Anreise ist wieder ein Weißwurstfrühschoppen einge-
plant. 
Der Unkostenbeitrag beträgt wieder so um die 100,- 
EUR. Die Bezahlung erfolgt bei der Anreise. Los geht 
es am Fr. den 20. Sept. um ca. 6.30 Uhr. 
 

Anmeldung bis 11.08.2019 bei Dieter Walter 
 

Stammtischtreffen 
Das nächste Stammtischtreffen findet am 07. und 21. 
August 2019 sowie am 04. und 18. September 2019 
am Kellerhäusle in Hannberg statt. Beginn ist um 
20.00 Uhr. 
 

Weitere Infos zu unseren Veranstaltungen finden Sie 
im Internet unter www.nimmermueden.de 
 

Die Vorstandschaft 

Heßdorfer Singkreis 
 

Hallo! 
Uns gibt es noch! 
Auch wenn wir nun schon mehr als zwei Jahre in De-
chsendorf proben müssen. 
Aufgrund des Umbaus des Schulhauses in Hannberg 
sind wir quasi  h e i m a t l o s.  
Nach wie vor sind wir mit unserem Jahresprojekt, dem 
Oratorium „Messias“ von Georg Friedrich Händel, 
beschäftigt. Dieses großartige Werk der Musikge-
schichte wird am 7. Dez. um 19.00 Uhr in der See-
bachgrundhalle Heßdorf-Hannberg unter der Stabfüh-
rung unseres Chorleiters Julian Bobe zur Aufführung 
gelangen. Neben dem Orchester Klanglust aus Fürth 
werden die Gesangssolisten Franziska Bobe (Sop-
ran), Maria van Eldik (Alt), Johannes Strauß (Tenor) 
und Markus Simon (Bass) den Singkreis unterstützen. 
Das Werk wird nicht, wie zurzeit häufig üblich, in Alt-
englisch, sondern in deutscher Sprache erklingen. Am 
darauffolgenden Tag wird das Konzert in der Erlanger 
Kirche St. Heinrich um 17.00 Uhr wiederholt. 
Übrigens: Frauen und vor allem Männer, denen es 
Spaß machen würde, sich an unserem „Messias“-
Chorprojekt zu beteiligen, sind herzlich eingeladen, 
unverbindlich bei einer unserer Chorproben vorbeizu-
kommen. Willkommen sind auch Chorerfahrene, die 
das Werk in der Vergangenheit schon mal gesungen 
haben. Wir proben dienstags um 19.30 Uhr im ehe-
maligen Pfarrsaal der katholischen Kirche in De-
chsendorf, Bischofsweiherstr. 32. 
Interessenten können gerne nähere Auskünfte unter 
der Rufnummer 09135-6365 einholen und sich über 
den Singkreis unter www.hessdorfersingkreis.de im 
Internet informieren. 
Im Auftrag der Vorstandschaft 
Emilie Meier, Singkreis-Vorsitzende 
meierhessdorf@t-online.de  
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Vereinsnachrichten der  
Spielvereinigung Heßdorf 

Fußball 
. 

1. Mannschaft (Kreisliga)
11.08.2019 
15.00 Uhr 

DJK Erlangen SpVgg Heßdorf I 

18.08.2019 
15.00 Uhr 

SpVgg Heßdorf I SV Langen-
sendelbach 

25.08.2019 
15.00 Uhr 

DJK Hallerndorf SpVgg Heßdorf I 

29.08.2019 
18.30 Uhr 

SpVgg Heßdorf I Baiersdorfer SV II 

01.09.2019 
16.00 Uhr 

ATSV Erlangen 
U23 

SpVgg Heßdorf I 

08.09.2019 
15.00 Uhr 

SpVgg Heßdorf I ASV Niederndorf 

2. Mannschaft (A-Klasse)
11.08.2019 
13.00 Uhr 

DJK Erlangen II SpVgg Heßdorf II 

17.08.2019 
16.00 Uhr 

SpVgg Heßdorf II VdS Spardorf 

25.08.2019 
15.00 Uhr 

SG Münchaurach/ 
Mausdorf 

SpVgg Heßdorf II 

28.08.2019 
18.30 Uhr 

SpVgg Heßdorf II SC Adelsdorf II 

01.09.2019 
13.00 Uhr 

FSV Großen-
seebach II 

SpVgg Heßdorf II 

07.09.2019 
16.00 Uhr 

SpVgg Heßdorf II ASV Niederndorf II 

AH 
24.08.2019 
17.00 Uhr 

ASV Weisendorf AH SpVgg Heßdorf 
AH 

30.08.2019 
17.30 Uhr 

FSV Großen-
seebach AH 

SpVgg Heßdorf 
AH 

06.09.2019 
18.00 Uhr 

SpVgg Heßdorf AH FSV Großen-
seebach AH 

Die Dauerkarten für die neue Saison sind ab sofort 
verfügbar und können bei Manfred Biermann  

(Tel. 09135 799632) oder bei den Heimspielen am 
Kartenhäuschen erworben werden 

Gymnastikabteilung 

Kursangebote: 
Montag 15.45 Uhr bis 

17.00 Uhr 
Kinderturnen in der 
Seebachgrundhalle 

18.00 Uhr bis 
19.00 Uhr 

Fitnessgymnastik mit 
Sabine 

19.15 Uhr bis 
20.15 Uhr 

Zumba mit Claudi 
Sportheim Heßdorf 

Dienstag 15.30 Uhr bis 
16.30 Uhr 

Gymnastik für Senio-
ren mit Brigitte 

Mittwoch 17.45 Uhr bis 
18.45 Uhr 

Wirbelsäulengymnastik 
mit Gerti (ab Oktober) 

Jeden 2. Mitt-
woch im Monat, 
14.00Uhr 

Spazierengehen mit 
Kathi (Treffpunkt 
Sportheim Heßdorf) 
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Dienstag 15.30 Uhr bis 
16.30 Uhr 

Gymnastik für Senio-
ren mit Brigitte 

Mittwoch 17.45 Uhr bis 
18.45 Uhr 
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mit Gerti (ab Oktober) 

Jeden 2. Mitt-
woch im Monat, 
14.00Uhr 

Spazierengehen mit 
Kathi (Treffpunkt 
Sportheim Heßdorf) 

 19.00 Uhr bis 
20.00 Uhr 

Hatha-Yoga mit Leni 
 

Freitag 16.00 Uhr bis 
16.45 Uhr 

Kindertanzen für 4- bis 
6-jährige mit Christina 

 16.45 Uhr bis 
17.45 Uhr 

Kindertanzen für 7- bis 
9-jährige mit Christina 

 

Alle Kurse finden wegen der Renovierung der Schul-
turnhalle im Gymnastikraum des Sportheimes in 
Heßdorf statt, ausgenommen das Kinderturnen. Die 
Kurse werden von ausgebildeten Übungsleitern 
durchgeführt.  
Für Fragen und Anregungen zu unseren Kursen kön-
nen Sie sich gerne an Thomas Purucker, 
(thomas.purucker@web.de)  
Tel. 0176 22898479 wenden. 
 

Besuchen Sie uns auch im Internet:  
Unter www.spvgg-hessdorf.de finden Sie alle aktuel-
len Spielpläne der Fußballmannschaften und sämtli-
che Aktivitäten unseres Vereins. 

VGem Heßdorf
Hannberger Str. 5   91093 Heßdorf

Tel.: 09135 / 73739-0
E-Mail: mitteilungsblatt@hessdorf.de

Werbeinserate sind in Originalgröße
als fertige Druckvorlage abzuliefern an:



ANZEIGEN

I n s e r a t g e b ü h r e n   I n s e r a t g e b ü h r e n
An alle Bürger und Geschäftsleute!

Im Mitteilungsblatt der VGem Heßdorf können 
kostenpflichtige Inserate für Werbung, Famili-
enanzeigen, usw. veröffentlicht werden:
Größe Betrag
	Kleinanzeige (bis 3 Zeilen)   10,00 Euro
	Kleinanzeige (4 bis 5 Zeilen)   12,00 Euro
	 1/8 Seite (86 x 60 mm)   30,00 Euro
	 1/4 Seite (86 x 127 mm/60 x 180 mm)   50,00 Euro
	 1/3 Seite (83 x 180 mm)   60,00 Euro
	 1/2 Seite (126 x 180 mm)   80,00 Euro
	 1/1 Seite (257 x 180 mm) 140,00 Euro
	Beilage DIN A 4 – Seite   90,00 Euro
 je weitere Seite   15,00 Euro
 

Die Werbeinserate sind in fertiger Druckvorlage 
als E-Mail an mitteilungsblatt@hessdorf.de  abzu-
liefern.

Wichtiger Hinweis der Redaktion
Wir weisen ausdrücklich darauf hin,  dass wir für Druckfehler oder  

versehentlich nicht veröffentlichte Texte keine  Gewährleistung 
oder Haftung übernehmen.  Dies gilt auch für eventuell daraus 

entstehende Folgeschäden.

 

Fußpflege bei Ihnen zu Hause oder bei mir Daheim 
Renate Schreiber, Termine nach Vereinbarung 

Tel: 09135/8549 
 

 

 

Familie mit 2 Kindern sucht Baugrundstück für 
Einfamilienhaus in Heßdorf und Umgebung,  

Mobil 0152-04921143,  Mario 
 

 

Sind Sie eine Perle zum sauber machen eines 
modernen Haushalts? 4 Std alle 14 Tage in Alt-

Erlangen, dann bitte rufen Sie mich doch an. 
Tel.: (09131) 42506 

 

 
 

Für einen Privathaushalt suchen wir eine zuverlässige 
Haushaltshilfe zur Anstellung auf Minijob Basis oder gegen 

Rechnung für eine Familie in Großenseebach für 2-3 
Std./Woche. Bewerben Sie sich gerne unter 0911/80123014 

oder katja.masin@familienservice.de 
 

 

Ehepaar sucht Bauplatz für freistehendes 
Einfamilienhaus, Tel. 09131/9336662 

 

 

4- Zimmer Wohnung in Großenseebach 
zu vermieten 

Tel: (09135) 1277 
 

 

Suchen Putzhilfe, ca. ein halber Tag in der Woche, 
nach Absprache, in Großenseebach. 

Tel. (09135) 72 38 21 
 

 

Paar sucht Haus/Grundstück zum Kaufen ab 
110 qm Wohnfläche bzw. 350 qm Grund 

Tel.: 09135/ 722 6038 
 

 

Wir suchen für einen Witwer mit zwei Kindern  
( 18 J. , 22 J. ) eine kostengünstige Wohnung im 

Raum Heßdorf und Umgebung. 
Hagen Dietzel,  Gitta Zuther  Tel. 09135 / 799 822 
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DANKE - Wir waren nicht alleine 
 

Weint nicht, weil es vorbei ist. Lacht, weil es schön war. 
 
 

Freddy Batz 
† 16. Juli 2019 

 
 

Danke allen, für die tröstenden Worte und die vielen lieben Briefe und Karten. Es ist für uns 
ein großer Trost, zu erfahren, dass so viele Verwandte, Freunde, Bekannte und Nachbarn 
sich in der Trauer mit uns verbunden fühlen und Abschied genommen haben. 
 
Besonders bedanken möchten wir uns bei Herrn Pater Claus Bayer für die einfühlsamen 
Worte bei dem Trauergottesdienst, den Heckenmusikanten für die musikalische Begleitung 
und den verschiedenen Vereinen für die herzliche Anteilnahme. 
 
 

Alexandra, Lukas und Hanna Batz 
Heßdorf, im Juli 2019 



Inh. Klaus Lorenz
Ansbacher Str.11 - 91452 Wilhermsdorf
Telefon (0 91 02) 6 57
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MBella Vita
KOSMETIK - WELLNESS - NAGELDESIGN - FUßPFLEGE

Kosmetikstudio Bella Vita
Inh. Christine Mahr
Im Gewerbegebiet 11
91093 Heßdorf

Tel: 09135 - 710250
info@kosmetikstudio-mahr.de
www.kosmetikstudio-mahr.de

Geschäftszeiten: Mo.-Do. von 8.00 - 18.00 Uhr 
 Fr. von 8.00 - 16.00 Uhr 
 Sa. von 10.00  -  12.00  Uhr

* Reparaturen aller Art * Spiegel 
* Bleiverglasungen * Ganzglasanlagen 
* Flachglas * Duschkabinen 
* und vieles mehr

Meisterbetrieb

Müller Dieter

Telefon: (09135) 6619 priv. 1066 - Fax: (09135) 1419

91091 Großenseebach•Am Hirtenberg 12

Ihr Fenster klemmt  
oder ist undicht?  
Höchste Zeit für  

unseren Fenster-Check!
Reparatur statt Austausch!

 n Wartung & Instandsetzung
 n Umlaufende Dichtigkeit
 n Reparaturverglasung &  
Erneuerung

 n Einbruch-/ Insektenschutz
 n Rollo-Reparatur
 n Erneuerung verwitterter  
Teilbereiche

 n Dachflächenfenster

SCHREINEREI Augustin 

91086 Münchaurach 
Tel. 09132 / 74 64 80 
augustin-holzhandwerk.de

Wir beraten Mitglieder im Rahmen von § 4 Nr. 11 StBerG. www.vlh.de

Jennifer Gnad
Beratungsstellenleiterin 
Schlesierstr. 6, 91085 Weisendorf
 09135 535 989 5
Jennifer.Gnad@vlh.de

VLH.

Steuern?
Wir machen das.

NEU
in Ihrer 
Nähe.



100 Euro 

für ihre alte  

Matratze 

Waldstr. 13, 91341 Röttenbach, Tel. 0 9195-23 90, www.bettennoppenberger.de

Erlangen Erlangen
Schallershofer Straße 86 

Schausonntag
jeden  ersten und letzten 

Sonntag im Monat

Auf 700 m²
die schönsten Fliesen
für Bad, Küche, Wohnen…

Telefon: 09131 23240 · www.lohi.de

Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.

Einfach Steuern sparen.

Unsere Steuern 
machen Profi s.

Wir zeigen Arbeitnehmern, Rentnern und Pensionären - im Rahmen einer Mitgliedschaft  
begrenzt nach § 4 Nr.  11 StBerG - alle Möglichkeiten auf, Steuervorteile zu nutzen.

Dieter-Volkmar Möller
Beratungsstellenleiter · zertifi ziert nach DIN 77700

Marie-Curie-Str. 1 · 91052 Erlangen

 

 

 

 
Rollo defekt?               

Rollo Reparatur 
Umrüstung von Gurt auf Motorantrieb 
Vorbaurolladen 
Sonnenschutz                   
Lichtschachtabdeckungen 
 
----  Fliegengitter  ---- 
 
Martin Willert – Ringstraße 2 
91093 Heßdorf/Niederlindach 
Tel. 09135 – 722009 – Mobil 0179 – 5953836 
Email: martinwillert@msn.com 



 Fa. Haselmann GmbH 

 

TEL. 0 91 35 / 27 72TEL. 0 91 35 / 27 72TEL. 0 91 35 / 27 72TEL. 0 91 35 / 27 72TEL. 0 91 35 / 27 72

 

 

Als HAKA-Partner/in die Umwelt schützen 
und einfach nebenbei Geld verdienen. 

Arbeite wann, wo und wie Du möchtest. 

HAKA bietet dir eine Vielzahl an Chancen 
und Möglichkeiten! 

 

HAKA-Teammanager Torsten Zils,  

Tel.: 09343-614456 Mobil:0151-18483800 
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Ihre Fragen beantworte ich gerne: 

Florian Zähringer Herzo Werke GmbH
Tel. 09132 904-407 Schießhausstraße 9
fl orian.zaehringer@herzowerke.de 91074 Herzogenaurach

Ex Strom 
& Gas

ökologisch.
Naturstrom aus 100% Wasserkraft – 
umweltfreundliches Erdgas 

regional.
Ihre Stadtwerke aus Herzogenaurach 

günstig.
niedriger Grundpreis – günstiger Arbeitspreis 

günstige

26,75
ct/kWh

Grundgebühr nur

59,- €/Jahr

Strom
günstige

4,99
ct/kWh

Grundgebühr nur

179,- €/Jahr

Gas

www.strom-e-hoch-x.de
www.gas-e-hoch-x.dede

Jetzt online Preise 
vergleichen und 

ordentlich sparen:

50,-€

Wechsel-
Bonus

je

Preise inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer

Ihr Kundenberater vor Ort

Manfred Süß
Mobil: 0172 / 452 45 11

für die Bereiche Großenseebach, 
Heßdorf u. Umgebung

Ich bin immer für Sie erreichbar, 
rufen Sie mich an.

Saugt für
Begeisterung

Saugen und feucht 
Wischen in EINEM 

Arbeitsgang 

Kirchweih im
Landgasthof Jägersruh

in Hesselberg
vom 23.08.2019 bis 26.08.2019

An allen Tagen reichhaltige Speisekarte 
mit durchgehend warmen und kalten Gerichten.

Schweinebraten, Schäuferli und Karpfen auch
glutenfrei 

Freitag den 23.08.2019
Ab 9.30 Uhr Schlachtschüssel mit frischgebackenem Bauernbrot

Ab 17.00 Uhr Beginn der Karpfensaison.
Ab 20.00 Uhr  

DJ "Nobbi"

Samstag den 24.08.2019
Ab 11.00 Uhr Mittagstisch.

Ab ca. 15.00 Uhr Aufstellen des Kerwabaums.
Ab 19.30 Uhr Unterhaltungsungsmusik mit 

"Joe"

Sonntag den 25.08.2019
Ab 9.30 Uhr Frühschoppen,anschließend

Mittagstisch.
Abends gemütliches beisammensein mit

" Norbert"

 Montag den 26.08.2019
Ab 11.00 Uhr Mittagstisch.

Gegen 19.00 Uhr Geger rausschlog`n
ab 19.30 Uhr Kirchweihausklang mit

"Jürgen Weber"

Auf Ihren Besuch freuen sich
Familie Mirschberger mit Team und die Kirchweihburschen

Tel. 09135 / 6808



Tierarztpraxis  
  Dietmar Lippert    
 Am Zweckerweiher 26 
   91334 Hemhofen 
  Telefon: 09195/ 92 82 44   

 Wir machen Praxisurlaub von Sonntag, den 
 11.08. bis einschließlich Sonntag, den 25.08. 
 
 

Schillerplatz 9 • 91315 Höchstadt
09193/7919 • www.betten-seubert.de         ties 1981

Aktion

Ende August

bis
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„Durch unsere fachmännische 
Reinigung wird Ihr Bett wieder 

jung und kuschelig.“



  Wir stellen sofort ein:                                                  

  - Personal für Housekeeping 

  - Personal für Service im Restaurant 

  Hotel Aurora GmbH 

  Im Gewerbepark 24; 91093 Heßdorf 

  Tel:  09135-73606-100 

 

 

Komplett eingerichtetes Traditionsgasthaus in 
gutem Zustand sucht Pächter 

 
Gastraum 40 Plätze 

Nebenzimmer 16 Plätze 
Saal 80-90 Plätze 

 
Jürgen Staudigel,  

Höchstadter Str. 4, 91093 Heßdorf-Klebheim 
Jürgen Staudigel mobil 0176 72414901 
Marion Staudigel mobil 0176 31186310 

Pachtpreis Verhandlungsbasis 
 

Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf 
Hannberger Str. 5,   91093 Heßdorf 

 

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 08.00 – 12.00 Uhr 
 Do. 14.00 – 18.00 Uhr 
E-Mail: info@hessdorf.de 
Internet: www.vg-hessdorf.de 
 

Telefonverzeichnis: 
Vermittlung 09135 / 73 73 9 0 
 

Fax 09135 / 73 73 9 10 
 

Herstellungsbeiträge, Liegenschaften 09135 / 73 73 9 39 
 

Technisches Bauamt 09135 / 73 73 9 31 
 

Einwohner-/Passamt, 
soziale Angelegenheiten 09135 / 73 73 9 40 
 

 

Bauleitplanung, Verkehrsrecht 09135 / 73 73 9 27 
 

Feuerwehrwesen, EDV 09135 / 73 73 9 17 
 

Hauptverwaltung  09135 / 73 73 9 13 
 

Kämmerei 09135 / 73 73 9 12 
 

Kasse 09135 / 73 73 9 22 
 

Kindergarten-, Schulangelegenheiten, 
Hallenbelegung 09135 / 73 73 9 28 
 

Personalamt 09135 / 73 73 9 24 
 

Standesamt, Friedhofsverwaltung, 
Gewerbeamt 09135 / 73 73 9 16 
 

 

Grund- und Hundesteuer, Kanal- und 
Wassergebühren, Abfallwirtschaft,  09135 / 73 73 9 15 
Gewerbesteuer 
Mitteilungsblatt, Homepage, Wahlen 09135 / 73 73 9 30 
 

 

Rentenangelegenheiten 09135 / 73 73 9 14 
 

Wassermeister 0171 / 54 04 187 
 

 

Gemeinde   Großenseebach 
Am Hirtenberg 1, 91091 Großenseebach 

 
Öffnungszeiten: Dienstag 15.00 – 18.00 Uhr 
 Donnerstag 15.00 – 18.00 Uhr 
 

Telefon:  09135 / 86 15 
Fax: 09135 / 72 98 21 
E-Mail: info@grossenseebach.de 
Internet: www.grossenseebach.de 
 

„Leben mit Demenz in Stadt und Land“ 
Am 27. und 28. September 2019 finden wieder Info-
tage in der Heinrich-Lades-Halle statt. 
 

Erlangen. Landkreis und Stadt laden am Freitag, 
27. und Samstag, 28. September 2019 wieder zu 
den kostenlosen Infotagen „Leben mit Demenz in 
Stadt und Land“ in die Heinrich-Lades-Halle in Er-
langen ein. Im Foyer präsentieren Organisationen 
und Institutionen aus Landkreis und Stadt an beiden 
Tagen ihre Angebote und Dienstleistungen. Am 
Freitag, 27. September stellt Prof. Dr. Sabine Engel 
um 14:15 Uhr Möglichkeiten vor, was sich gegen 
Gedächtnisstörungen unternehmen lässt. Beim an-
schließenden Podiumsgespräch diskutieren Exper-
ten und Betroffene darüber, was zu einer guten Ver-
sorgung bei Demenz gehört und wie man mit De-
menz aktiv bleiben kann. Damit Angehörige von 
Demenzkranken an der Veranstaltung teilnehmen 
können, werden Betroffene kostenlos betreut. Am 
Samstag, 28. September 2019 können Besucherin-
nen und Besucher von 10-14:45 Uhr an einer kos-
tenlosen Bustour zu vier Erlanger Senioreneinrich-
tungen teilnehmen.  
 

Weitere Informationen 
Details zum Programm und weitere Informatio-
nen  gibt es bei Anna Maria Preller, Seniorenbeauf-
tragte des Landkreises, unter der Telefonnummer 
09131/803-1331 oder per Mail an-
na.maria.preller@erlangen-hoechstadt.de  



Zusatzversorgungskasse für Arbeitneh-
mer in der Land- und Forstwirtschaft 
 

Anträge bis 30. September stellen 
 

Arbeitnehmer, die rentenversicherungspflichtig in 
der Land- und Forstwirtschaft tätig waren, können 
eine Ausgleichsleistung bei der Zusatzversor-
gungskasse für Arbeitnehmer in der Land- und 
Forstwirtschaft beantragen. 
Anspruch hierauf hat, wer eine Rente aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung bezieht, am 1. Juli 2010 
das 50. Lebensjahr vollendet hat und für die letzten 25 
Jahre vor Rentenbeginn eine rentenversicherungs-
pflichtige Beschäftigungszeit von 180 Kalendermona-
ten (15 Jahren) in der Land- und Forstwirtschaft 
nachweist. 
Antragsteller aus den neuen Bundesländern müssen 
außerdem nach dem 31. Dezember 1994 noch min-
destens sechs Monate in einem land- oder forstwirt-
schaftlichen Betrieb rentenversicherungspflichtig ge-
arbeitet haben. Auch ehemalige Arbeitnehmer, die 
keinen Anspruch mehr auf die tarifvertragliche Beihilfe 
des Zusatzversorgungswerkes haben, können einen 
Antrag auf die Ausgleichsleistung stellen. 
Die maximale Leistungshöhe beträgt zurzeit monatlich 
80 Euro für Verheiratete und 48,00 Euro für Ledige. 
Anträge auf eine Ausgleichsleistung sind bis zum 30. 
September 2019 zu stellen. Dies ist aber nur dann 
maßgebend, wenn der Antragsteller bereits eine ge-
setzliche Rente vor dem 1. Juli 2019 bezogen hat. 
Wird der Antrag später gestellt, gehen nur die Leis-
tungsansprüche vor dem 1. Juli 2019 verloren. 
Rückfragen können gerichtet werden an: Zusatzver-
sorgungskasse für Arbeitnehmer in der Land- und 
Forstwirtschaft, Druseltalstraße 51, 34131 Kassel, 
Telefon: 0561 785179-00, Fax: 0561 7852179-49, E-
Mail-Adresse: info@zla.de, Internet: www.zla.de 

Jede Blutspende zählt 
Bayerns Lebensretter zur Ferienzeit be-
sonders gefragt 
 
Die Kombination aus Ferienbeginn und Hitzewelle 
wirkt sich erfahrungsgemäß negativ auf die Blutbe-
stände aus. Dem gilt es jetzt direkt entgegenzuwirken. 
Jeden Tag werden in Bayern 2.000 Blutkonserven 
benötigt. Durch die geringe Haltbarkeit der Blutpräpa-
rate von lediglich 42 Tagen ist es nicht möglich, einen 
Vorrat für den gesamten Sommer anzulegen. Den-
noch ist ein entsprechender Puffer essenziell, um 
eventuelle Engpässe abzufangen und dabei jederzeit 
auf Großschadenslagen reagieren zu können. 
  
Die einzige Möglichkeit zur Aufrechterhaltung der 
Versorgung besteht daher im kontinuierlichen Enga-
gement der Menschen in Bayern. Die Bürgerinnen 
und Bürger sind daher in den kommenden Wochen 
besonders gefragt, ihr gutes Werk zu verrichten und 
damit gemeinschaftlich füreinander einzustehen. Der 
Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes 
bietet hierfür auch im August zahlreiche Möglichkeiten 
zur mobilen und stationären Blutspende. 
 
Mit dem ReiseCheck auf der Homepage bieten wir 
allen Urlaubs-Rückkehrern einen neuen, digitalen 
Service für Vollblutspender. Basierend auf Angabe 
von Reiseziel und Reisezeitraum werden das nächst-
mögliche Spendedatum ermittelt und Informationen zu 
möglichen Rückstellungsgründen angezeigt. Alle 
Termine, aktuelle Informationen sowie eventuelle 
Änderungen sind unter der kostenlosen Hotline des 
Blutspendedienstes 0800 11 949 11 zwischen 8.00 
Uhr und 17.00 Uhr oder unter 
www.blutspendedienst.com im Internet aktuell abruf-
bar. 
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Praxis für Ergotherapie 
Tel. 09135 219 186 

Systemische Familientherapie 
Petra Kühn-Schulte 
Tel. 0175 378 7357


Physioimpuls  
Tel. 09135 723 700 

Yoga Kleinod Maud Friese 
Tel. 0175 976 0672  
09135 736 685

weitere Infos unter:  
www.tnsg.de

Naturheilpraxis Renate Eberlein 
Osteopathie 
Tel. 09135 210 101 

Logopädie Annette Franke  
Tel. 0179 587 9381


Naturheilpraxis Eveline Holzheimer 
Harmonikalische Frequenztherapie  
Tel. 09135 431 376	

Therapeutennetzwerk Seebachgrund Therapeutennetzwerk

 

Das Therapeutennetzwerk Seebachgrund wünscht Ihnen eine schöne Urlaubs – 
und Sommerzeit und allen Schülern super Ferien. 

Sommer ist die Zeit, in der es zu heiß ist, um das zu tun, wozu es im Winter zu kalt war. 
(Mark Twain) 

Wellness-Tricks für heiße Sommertage               

! Tücher mit Aloe Vera oder Ginkgo-Extrakt tränken und auf die Kniekehlen, an die Schläfen 
 	 oder Handgelenke legen.


! 	 Bei schwitzenden Füßen helfen Einlegesohlen, die über Nacht in den Kühlschrank und 
 	 tagsüber in den Schuh gelegt werden.


! 	 Wenn sich Kopfschmerzen ankündigen, sollten die Fingerspitzen kurz in kaltes Wasser 
 	 getaucht werden, anschließend die Schläfen massieren – eine der wichtigsten 
 	 Kopfreflexzonen. Verstärkt werden kann der Effekt mit 1 - 2 Tropfen Pfefferminzöl.


!  	 Juckende Insektenstiche können mit  1 - 2 Tropfen Lavendelöl fein betupft werden.



